
Gebührenfestlegung Muldesegler e. V.    Beschluss Nr.:13/08  Gültig ab 01.01.2009 
1. Aufnahmegebühr: (gültig ab 2008) 
Mit der nicht rückzahlbaren Aufnahmegebühr wird die Berechtigung zur Nutzung aller vorhandenen Ein-
richtungen des Vereins erworben. Sie wird zur Vermehrung des Vereinseigentums verwendet. Die Auf-
nahmegebühr beträgt: 

1.1 Mitglied mit Boot 250 € 
1.2 Mitglied mit Surfeinrichtung 160 € 
1.3 Mitglied mit Boot und Surfeinrichtung 350 € 
1.4 Mitglied mit Faltboot 100 € 
1.5 Mitglied ohne Sportgerät 50 € 

2. Jährlicher Mitgliedsbeitrag: setzt sich wie folgt zusammen: 
2.1 Beitrag für Vereinsarbeit:  
 Verwaltung, Veranstaltungskosten, Versicherungen, Beiträge für andere Organisationen, Öffent-

lichkeitsarbeit usw. 
 je Mitglied 50 € 
 je Partnermitglied   25 € 
 je Kind bis 18 Jahre 15 € 
2.2 Liegeplatzkosten: 
 Verwaltung, Pflege, Abschreibung, Energiekosten usw. 
 je Boot: 15 € 
 je Surfeinrichtung  15 € 
 je Faltboot außen 15 € 
 je Faltboot innen 15 € 
 je E-Boot  25 € 
2.3 Anteil für Instandhaltung / Investition:  
 Reparaturen, Erhaltungsarbeiten, Arbeitsgeräte, Reinigung, Beräumung, Sicherheitsprüfungen, 

Erweiterungen, Neuanschaffungen, Ersatz usw. 
 je Boot        40 € 
 je Surfeinr. 15 € 
 je Faltboot außen   0 € 
 je Faltboot innen 15 € 
 je E-Boot 50 € 

3. Sonderregelungen: 
3.1 Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge. 
3.2 Der Hafenmeister, sowie vom Vorstand berufene „Verantwortliche“ zahlen keine Anteile für 2.3.    
3.3 Sektionsleiter zahlen keine Anteile für 2.2. 
3.4 Der Vorstand kann im Vereinsinteresse Sonderaufnahmegebühren beschließen. 
3.5 Wenn das aufgenommene Mitglied innerhalb von 5 Jahren nach Aufnahme seinen Aufnahme-

status ( 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ) nach oben ändert, so ist die entstandene Differenz nachzuzahlen.  
3.6 Bei  einkommensschwachen Personen (Jugendliche bis 25 Jahre, Studenten, Arbeitslose) kann 

der Vorstand nach Prüfung der Sachlage Aufnahmegebühren mindern, Ratenzahlung oder Er-
satzleistungen festlegen. 

Beitragstabelle 

Mitglied 2.1 2.2 2.3 Summe  

mit Boot 50 € 15 € 40 € 105 €  
mit Surfeinrichtung 50 € 15 € 15 € 80 € + 30 € für jede weitere Einrichtung 
mit Boot und Surfeinr. 50 € 30 € 55 € 135 € + 30 € für jede weitere Einrichtung 
mit Faltboot (außen) 50 € 15 € 0 € 65 € + 15 € für jedes weitere Boot 
mit Faltboot (innen) 50 € 15 € 15 € 80 € + 30 € für jedes weitere Boot 
mit E-Boot 50 € 25 € 50 € 125 €  
Ohne Sportgerät 50 € 0 € 0 € 50 €  
Partnermitglied 25 € 0 € 0 € 25 €  
Kind bis 18 Jahre 15 € 0 € 0 € 15 €  
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